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Antrag des Finanz- und Budgetausschusses.

Gesetz

betreffend

die Neuregelung des Dienstverhältnisses und der Dienstbezüge der
Gendarmerie (Gendarmeriedienstgesetz).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

8 i.

ui Alle dem Aktiv stände der deutschöster-
reichischen Gendarmerie angehörigen Gagisten (Be-
amten) sowie die in den 88 4 bis 6 dieses Ge¬
setzes bezeichnten Gendarmeriepersonen werden den
Bestimmungen des I. Hauptstückes, III. und IV.
Abschnitt, des Gesetzes vom 25. Jänner 1914,
R. G. Bl. Nr. 15 (Dienstpragmatik), unterstellt.

(2) Für die aktiven Kanzleidiener der deutsch-
östereichischcn Gendarmerie gelten die Bestimmungen
des II. Hauptstückes, I. bis IV. Abschnitt, des
bezogenen Gesetzes.

§ 2.

m Die aktiven Gagisten (Beamten) der
deutschösterreichischen Gendarmerie sind unter
Wahrung ihres Chargenranges in die ihrer gegen¬
wärtigen Charge entsprechende Rangklasse als
Staatsbeamte der Zeitvorrückungsgruppe 0 (tz 52
der Dienstpragmatik) einzureihen.

(2) Hierbei ist jedem Gagisten jener Gehalts¬
bezug zuzuerkennen, der seinem chargenmäßigen
Gagebezug im Zeitpunkte der Einreihung gleich¬
kommt.
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8 3.

Die schon vor der Verlautbarung dieses
Gesetzes ernannten Wirtschastsbeaniten der X. Rang¬
klasse sind zu Wirtschastsbeaniten der IX. Rang¬
klasse der Zeitvorrückungsgruppe 0 (§ 52 der
Dienstpragmatik) zu ernennen.

8 4.

cd Die aktiven Bezirks- und Postenleiter,
dann jene aktiven Patrouillenleiter, welche die vier¬
jährige Dienstverpflichtung erfüllt und die Chargen¬
schulprüfung abgelegt haben, sind beim Zutreffen
der gesetzlichen Voraussetzungen zu Staatsbeamten
der Zeitvorrückungsgruppe E (§52 der Dienst¬
pragmatik) zu ernennen.

(2) Die Bezirksleiter sind als „Bezirksiuspek-
toren" in die IX. Rangklaffe, die Postenleiter als
„Revierinspektoren" in die X. Rangklaffe und die
im ersten Absatz bezeichneten Patrouillenleiter als
„Rayonsinspektoren" in die XI. Rangklaffe ein¬
zureihen.

(3) Der Gendarmerie sind Gendarmeriezulageu
und Wohuungszulagen zu gewähren; ebenso ist
das Monturpanschale zu belassen.

§5.

Alle aktiven Patrouillenleiter und Gendarmen,
welche die Chargenschulprüfung noch nicht abgelegt
haben, sind zu Staatsbeamten ohne Rangklassc zu
ernennen.

8 6.

Die in theoretischer oder praktischer Dienst¬
leistung stehenden Probegendarmen sind zu provi¬
sorischen Staatsbeamten ohne Rangklasse zu
ernennen.

8 7.

Die in der deutschösterreichischen Gen-
darmerie bereits bestellten Kanzleidiener sind zu
Amtsdienern zu ernennen.

8 8.

In den Aktivitätsbezügen der in den §§ 5
und 6 genannten Gendarmeriepersonen tritt vor¬
läufig keine Änderung ein.

8 9.

(1) Hinsichtlich der Versorgung der Gendar¬
meriebeamten sowie deren Witwen und Waisen finden
grundsätzlich die sür die Zivilstaatsbeamten und
deren Hinterbliebenen geltenden Bersorgungsvow
schriften Anwendung.

(2) Den Gendarmeriebeamten vom Bezirks¬
inspektor abwärts ist unter der Voraussetzung der
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Dr. Richard Wriskirchner,
Obmann.

Hans StrinrAger,
Berichterstatter.

Staatsdruckerei, iiossio
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